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STADT
WERNE

Piratenpartei Deutschland
Landesverband NRW
Frau Jeannine Tembaak

Uberlassung von öffentlichen Flächen zum Aufhängen und
Aufstellen von Plakatträgern aus Anlass der Bundestagswahl
2013
hier: lhr Schreiben vom 17.06.2013

Sehr geehrte Frau Tembaak,

gemäß §§ 18 und 19 des Straßen- und Wegegesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028) in der zz.
gültigen Fassung, erteile ich lhnen hiermit die Sondernutzungs-
erlaubnis, Werbeträger im Stadtgebiet Werne aus Anlass der
Bundestagswahl 2013 aufzuhängen bzw. aufzustellen (oilt nicht für
städtische Plakatierunqsflächen). Die Genehmigung gilt unter
folgenden Voraussetzungen :

1. Außerhalb geschlossener Ortschaften und außerhalb der
ortsdurchfahrten bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen dürfen
Werbeträger nur gemäß den beigefügten ,,Bedingungen und
Auflagen für Plakatierung außerhalb geschlossener ortschaft
bei Wahlen" angebracht werden.

2. Die unter Punkt 3 bis 10 der,,Bedingungen und Auflagen für
Plakatierung außerhalb geschlossener Ortschaften bei
wahlen" genannten Vorgaben gelten auch für die prakatierung
innerhalb geschlossener Ortschaft, wobei die unter punkt 5
festgelegten 1,5 Meter zum Straßenrand nicht gelten.

3. Die Plakate düden keine amtlichen Verkehrszeichen
verdecken.

Sprechzeiten

Venvaltung
mo-mi 08:30-12:30 Uhr
do 08:30-12:30 Uhr

14:15-17:00 Uhr
Fr 08:30-12:00 Uhr
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4. Die Plakatträger sind regelmäßig auf ihre konekte Anbringung
zu kontrollieren. Die unmittelbare Umgebung ist dabei
abzugehen und evtl. herumliegender Unrat (abgerissene
Plakate) einzusammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen.

5. Diese Genehmigung gilt vom 01 .08.2013 bis zum 29.A9.2013.

Nach Ablauf dieser Erlaubnis ist die in Anspruch genommene
Fläche auf Kosten des Antragstellers wieder in den
ursprunglichen Zustand zu versetzen.

Diese Genehmigung ergeht unbeschadet privater Rechte
Dritter. Sie beinhaltet keine ErJaubnis nach anderen
Rechtsvorschriften und steht unter dem Vorbehalt des
jed erzeiti ge n W id errufes.

Sofem für Wahlwerbung Privatflächen in Anspruch genommen
werden, ist die Genehmigung des Grundstückseigentümers
vom Antragsteller selbst einzuholen.
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